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Einleitung 

Das Gesetz zur Neuregelung des Internationalen Privatrechts vom 25. Juli 
19861 hat die Vorschriften des Römischen EWG-Übereinkommens über das auf 
vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht vom 19.06.1980 in das 
EGBGB inkorporiert. Seitdem fmdet sich das Prinzip der freien Rechtswahl in 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften wieder: Nach Art. 27 Abs. 1 und 2 
EGBGB können die Parteien eines schuldrechtlichen Vertrages die auf ihr 
Rechtsverhältnis anzuwendende Rechtsordnung jederzeit frei bestimmen.2 

Allerdings war das Prinzip der Parteiautonomie bereits lange vor dem Inkraft-
treten des EG-Schuldvertragsübereinkommens als der prägende Grundsatz des 
internationalen Schuldvertragsrechts anerkannt. 3 Insbesondere wird schon seit 
Jahren fast einhellig die Auffassung vertreten, daß die Kontrahenten das 
Schuldvertragsstatut nicht nur bei Vertragsschluß, sondern auch zu einem 
späteren Zeitpunkt, also nachträglich wählen können.4 Die Problematik des 
Schutzes von Rechten Dritter, die im Zusammenhang mit der nachträglichen 

I BGBl. 1986 11142. 
1 Vgl. Art. 27 Abs. 2 S. I EGBGB; MünchKomm I Martiny, Art. 27 EGBGB Rdnr. 7; Schwan-

der, FS Keller, S. 473, 478. 
3 Vgl. RG IPRspr. 1926 / 27 Nr. 37; BGHZ 17,74,77; OLG Saarbrücken OLGZ 1966, 142. 
4 RG IPRspr. 1926/27 Nr. 37; BGHZ 17, 74, 77; BGH NJW 1962, 1005; OLG Saarbrücken 

OLGZ 1966, 142; BGE 79 II 295; Staudinger I Firsching lO/lI , vor Art. 12 EGBGB Rdnr. 346 f.; 
Raape, PS Boehmer, S. 111. 

Die Ansicht von der Unzulässigkeit der nachträglichen Rechtswahl kann als seit langem über-
wunden angesehen werden vgl. RGZ 107, 121,123; BGHZ 17,74,77; Staudinger I Firsching lO/lI , 

vor Art. 12 EGBGB Rdnr.342; MünchKomm I Sonnenbergerl , vor Art. 12 EGBGB Rdnr. 18; 
Raape, PS Boehmer, S. III f. 

Pfister, A WD (RlW) 1973, 440 f., lehnt zwar die nachträgliche Rechtswahl mit kollisionsrecht-
licher Wirkung ab; seines Erachtens ist aber ein materiellrechtlicher Verweisungsvertrag erlaubt, der 
nur die dispositiven, nicht aber auch die zwingenden Vorschriften des ursprünglichen Vertrags-
statuts abwählt. Im Rabmen des Art. 27 Abs. 2 S. 2 EGBGB geht es jedoch nicht um die materiell-
rechtliche, sondern nur um die kollisions rechtliche Rechtswahl, vgl. dazu Art. 27 Abs. 3 EGBGB 
sowie MünchKomm I Martiny, Art. 27 EGBGB Rdnr. 12. 
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Vereinbarung des Schuldvertragsstatuts relevant werden kann, ist jedoch bisher 
keiner eingehenderen Betrachtung unterzogen worden.s 

Demgegenüber fallt auf, daß modeme IPR-Kodifikationen, die in den letzten 
Jahren in verschiedenen Ländern in Kraft getreten sind, Bestimmungen zum 
Schutz von Rechten Dritter enthalten. Dies trifft etwa auf das österreichische6 

und das schweizerische IPR-Gesetz7 zu. Auch die Autoren des EG-Schuldver-
tragsübereinkommens und ihnen folgend der deutsche Gesetzgeber haben eine 
Drittschutzklausel in das Regelwerk zum internationalen Schuldvertragsrecht 
aufgenommen. Art. 27 Abs. 2 S. 2 EGBGB, der Art. 3 Abs. 2 S. 2 EVÜ ent-
spricht, sieht vor: ,,Rechte Dritter werden durch eine Änderung der Bestimmung 
des anzuwendenden Rechts nach Vertragsabschluß nicht berührt."s Dieser 
Rechtssatz ist Gegenstand der vorliegenden Arbeit.9 

Zunächst bestehen Zweifel an der Berechtigung und Erforderlichkeit des Art. 
27 Abs. 2 S. 2 EGBGB.1O Um sie auszuräumen, sind einige Ausführungen ins-
besondere zum EinfIuß einer nachträglichen Rechtswahl auf das Vertragsstatut 
notwendig. I I 

Unklarheiten bestehen sodann über den Schutzbereich der Norm: Gegen wel-
che Einwirkungen einer nachträglichen Rechtswahl Drittberechtigungen ge-
schützt sindl2 und welche Interessen von dem Begriff "Rechte Dritter" umfaßt 

S Vgl. insoweit etwa Staudinger I Firsching lO/II , vor Art. 12 EGBGB Rdnr. 347; Soergell KegellO, 

vor Art. 7 EGBGB Rdnr. 273; Palandt I Heldrich.?6, vor Art. 12 EGBGB Anm. 2 a); Raape, PS 
Boehmer, S. 111, 115 f.; Skapski, Rec. des Cours 136 (1972-H), 499, 538 ff.; Tomascewski, Rev. 
Crit. 1972, 567, 599. 

6 V g1. § 11 Abs. 3 des österreichischen IPR -Gesetzes. 
7 Vg1. Art. 116 Abs. 3 des schweizerischen IPR-Gesetzes. 
8 Der deutsche Gesetzgeber plant, eine dem Art. 27 Abs. 2 S. 2 EGBGB entsprechende Vorschrift 

auch in das internationale Recht der außervertraglichen Schuldverhältnisse aufzunehmen, vgl. Art. 
42 Abs. I S. 2 des Referentenentwurfs für ein Gesetz zur Ergänzung des Internationalen Pri-
vatrechts (s. MünchKomm I Kreuzer, vor Art. 38 EGBGB Vorb. Rdnr. 6). 

9 Auf die Regelung des Art. 27 Abs. 2 S. 2 EGBGB betreffend die Formgültigkeit des Vertrages 
soll dagegen nicht eingegangen werden, vg1. insoweit Martiny in Reit1unann I Martiny, Rdnr. 62; 
v. Bar, IPR H, Rdnr. 480; Schroeder, S. 27 f. 

10 Vg1. etwa v. Bar, IPR H, Rdnr. 481; Schlosshauer-Selbach, Rdnr. 248; Ferid, IPR, Rdnr. 6-
26,1, die meinen, Art. 27 Abs. 2 S. 2 EGBGB regele eine Selbstverständlichkeit. 

11 Vg1. § 1. 
12 Vg1. dazu § 7. 
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werden13, läßt der Art. 27 Abs. 2 S. 2 EGBGB nicht eindeutig erkennen. Zur 
Bestimmung des Inhalts der Regelung bedarf es daher einer Interpretation der 
Vorschrift unter Berücksichtigung der für das EG-Schuldvertragsübereinkom-
mens geltenden Auslegungsgrundsätze14 und der gedanklichen Grundlagen der 
Norm.1S Um die Bedeutung des Art. 27 Abs. 2 S. 2 EGBGB aufzuzeigen, sol-
len sodann die Fa1lkonstellationen herausgearbeitet werden, in denen diese Vor-
schrift anzuwenden ist 16 

Unerforscht ist schließlich auch, wie sich die Bestandsschutzregelung des Art. 
27 Abs. 2 S. 2 EGBGB im einzelnen auswirkt, d.h. welche Rechtsfolgen sie im 
konkreten Fall hat Da die Vorschrift diese Frage weitgehend unbeantwortet 
läßt, sind unterschiedliche Lösungsmodelle denkbar. Die verschiedenen Ansätze 
sollen vorgestellt und einer kritischen Bewertung unterzogen werden.17 Eine 
abschließende Beurteilung im Hinblick auf die von Art. 27 Abs. 2 S. 2 EGBGB 
ausgelösten Rechtsfolgen schließt die Untersuchung ab. i8 

13 Vgl. dazu § 8. 
14 V gl. dazu § 6. 

15 Vgl. dazu Teil 2, §§ 3-5. 

16 Vgl. § 8 B. 

17 Dazu unter § 9 und § 10. 

18 Vgl. dazu Teil 4. 

2 Möllenhoff 


